
Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Ev. Kirchengemeinde 
Querenburg vom 23. Januar 2020 

§ 1 

Die Friedhofssatzung vom 2. Februar 20 I 0 wird wie folgt geändert: 
I. In § 2 Absatz 2 b) wird das W mi "ortsansässige" gestrichen. 
2. In § 2 Absatz 3 wird das Wort "ausnahmsweise" gestrichen. 

3. § 9 Absatz 8 erhält folgenden Wortlaut: 
"(8) Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos mit Wirkung fiir die Zukunft widerrufen 
werden, wenn die in der FriedhofSgebührensatzung festgesetzten Gebühren nicht entrichtet 
werden. Der Widernif des Nutzungsrechts setzt voraus, dass die Beilreibung der Gebühren im 
Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolglos durchgeführt worden ist. In diesem Fall ist 
die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, fi'ir die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende 
der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten. Im Übrigen finden § 9 
Absatz 7, § 27 Absatz 2 und 3 Anwendung." 

4. In § 9 wird nach Absatz 8 ein neuer Absatz 9 eingeftigt: 
(9) Atif Antrag der nutzungsberechtigten Person kann die Friedhofoträgerin das Nutzungsrecht 
entschädigungslos mit Wirkung fiir die Zukunft widemifen. In diesem Fall ist die 
nutzungsberechtigte Person verpflichtet, fiir die Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der 
ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine Gebühr zu entrichten. Im Übrigen finden § 9 
Absatz 7, § 27 Absatz 2 und 3 Anwendung. 

5. In § 9 wird der bisherige Absatz 9 zu Absatz I 0 und erhält folgenden Wortlaut: 
"(1 0) Die Bestimmungen der Absatz 7 und 9 gelten nicht fiir Reihen- und 
Wahlgemeinschaftsgrabstätten nach§ 12 und§ 13 dieser Satzung." 

6. In § 10 Absatz 4 wird die Ziffer "30" durch die die Ziffer "25" ersetzt. 

7. In§ !I wird nach Absatz 6 ein neuer Absatz 7 eingefügt: 
(7) Zusätzlich werden Reihengemeinschaftsgrabstättenßir Erdbestattungen und 
Urnenbeisetzungen in einer bereits abschließend gestalteten Gemeinschaftsgrabanlage als 
gärtnerbetreute Gemeinschaftsgrabanlage angeboten. Die mit der Errichtung und der Pflege 
der Gemeinschaftsgrabanlage bemiftragte Gärtnerei errichtet innerhalb der 
Gemeinschaftsgrabanlage mif allen Gräbern Grabmale, die vor Inbetriebnahme der Anlage 
mit der Friedhofoträgerin abgesprochen worden sind oder eine Gemeinschaftsstele unter 
Berücksichtigung christlicher Symbolik. Als Inschrift sind Vor-und Nachname sowie Geburts 
-und Sterbedatum der Verstorbenen auftunehmen Außer den von der Gärtnerei errichteten 
Grabmalen oder der Gemeinschaftsstele dmfkein weiteres Gedenkzeichen mifgestellt werden. 
Ein Anspruch, die Grabstätten individuell zu pflegen und zu gestalten sowie Grabschmuck mif 
den Grabstätten abzulegen, besteht nicht. Die Gärtnerei kann innerhalb der 
Gemeinschaßsgrabanlage eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck abgelegt 
werden kann. Der Grabschmuck wird von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen 
entsorgt. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen Stelle abgelegt wird, 
wird vorjeder Unterhaltungsmaßnahme dieser Grabschmuck von der Gärtnerei abgeräumt 
und entsorgt. Eine Bestattung in der vorgenannten Gemeinschaftsgrabanlage kann nur mif 
schriftlichen Antrag e1jolgen. Ein Anspruch mif Bestattung in dieser 
Gemeinschaftsgrabanlage besteht nicht. Ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in der 
Gemeinschaßsgrabanlage wird von der Friedhofsträgerin nur dann vergeben, wenn die 



nutzungsberechtigte Person mit der Genossenschaft der FriedhofSgärtner Bochum E. G. 
Feldmark 100, 44803 Bochum einen Dauergrabpj/egevertrag sowie einen Vertrag zur 
Errichtung eines Grabmals in der vorgeschriebenen Weise oder zur Eintragung der 
persönlichen Daten des Verstorbenen im o.g. Umfang auf der Gemeinschaftsstele 
abgeschlossen hat. Für den Nachweis dieses Vertrags muss eine entsprechende Bestätigung 
der Treuhandstelle gegenüber der FriedhofSträger in vorgelegt werden. Erst dann wird die 
Friedhoftträgerin ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte in dieser Gemeinschaftsgrabanlage 
vergeben. 

8. In§ 12 Absatz 3 werden die Worte "einer Urne" durch die Worte "zwei Urnen" ersetzt. 

9. § 12 Absatz 6 erhält folgenden Wortlaut: 
"Die Nutzungszeit für Wahlgrabstätten für Erdbestattungen wird auf 30 Jahre festgesetzt. Die 
Nutzungszeit für Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen wird auf25 Jahre festgesetzt." 

I 0. § 14 erhält folgenden W milaut: 

"§ 10 
Übergang von Rechten 

(!) Die nutzungsberechtigte Person kann ihr Nutzungsrecht nur einer berechtigten Person im 
Sinne von Absatz 3 übe1iragen. 

(2) Bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll für den Fall des Todes der nutzungsberechtigten 
Person die Nachfolge im Nutzungsrecht unter Verwendung des Formulars "Antrag auf 
Vergabe eines Nutzungsrechts" geregelt werden. 

(3) Wird bis zum Tod der nutzungsberechtigten Person keine derartige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der 
nutzungsberechtigten Person mit deren Zustimmung über: 
a) Ehegatten, 
b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Geschwister, Stiefgeschwister und deren 

Kinder, 
d) die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) bezeichneten Personen. 
Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis d) vorhanden oder zu ermitteln, so kann das 
Nutzungsrecht mit Zustimmung der Friedhofsträgerin auch von einer anderen Person 
übernommen werden. 

( 4) Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsträgerinden Übergang 
des Nutzungsrechts unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des Nutzungsrechts wird der 
neuen nutzungsberechtigten Person schriftlich bestätigt. Solange das nicht geschehen ist, 
können Bestattungen nicht verlangt werden. Wird die Übernahme des Nutzungsrechts der 
Friedhofsträgerin nicht schriftlich innerhalb einer Frist von drei Monaten angezeigt, so gilt 
das Nutzungsrecht als erloschen. 

(5) Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechts bereit, so endet das Nutzungsrecht an der 
Grabstätte." 

II. § 21 Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: 
(2) .,Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsträgerin die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht entschädigungslos mit Wirkung ftir die Zukunft 
widerrufen. In diesem Fall ist die nutzungsberechtigte Person verpflichtet, für die 
Unterhaltung der Grabstätte bis zum Ende der ursprünglich festgesetzten Nutzungszeit eine 
Gebiihr zu entrichten. Vor dem Widerruf desNutzungsrechts bzw. vor Herrichtung der 
Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ist diese noch einmal schriftlich 
aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Dabei sind die 



Ersatzvornahme oder der Widerruf des Nutzungsrechts anzudrohen. In der Androhung zur 
Ersatzvornahme sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen. Im Falle des Widerrufs 
finden im Übrigen§ 9 Absatz 7, § 27 Absatz 2 und 3 Anwendung." 

12. § 27 Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: 
"Bei Nutzungsrechten, die vor Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben wurden, sind 
die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen durch die nutzungsberechtigte Person zu 
entfernen. Dabe i sind die bei der Entfernung der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
entstehenden Vertiefungen ordnungsgemäß zu verfüllen. Werden die Grabmale oder 
baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts 
entfernt, kann die Friedhofsträgerin die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen lassen. Die Friedhofsträgerin kann das 
Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf einer Frist von drei Monaten seit 
Unanfechtbarkeit des Aufforderungsbescheides entsorgen. 
Bei Nutzungsrechten, die nach Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vergeben werden, räumt 
die Friedhofsträgerin die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen nach Ablauf der 
Nutzungszeit auf Kosten der nutzungsberechtigten Person ab. Die Friedhofsträgerin haftet 
nicht für Schäden an Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen, die durch Entfernung 
entstehen können." 

13. In § 27 wird nach Absatz 2 ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
"Abweichend von Absatz 2 verbleibt beim Widerruf des Nutzungsrechts gem. § 9 Absatz 8 
und 9 sowie § 21 Absatz 2 Friedhofssatzung das Grabmal auf der G rabstätte und kann von der 
Friedhofs trägerin mit Zustimmung der nutzungsberechtigten Person nach Ablauf der 
ursprünglich fes tgesetzten Nutzungszeit entschädigungslos entfernt und entsorgt werden. Die 
Friedhofsträgerin ist berechtigt, bereits zum Zeitpunkt des Widerrufs des N utzungsrechts von 
der nutzungsberechtigten Person e ine Gebühr für die Abräumung und Entsorgung des 
Grabmals zu erheben." 

14. In § 27 w ird der bisherige Absatz 3 zu Absatz 4. 

§2 

Diese Satzung tritt amTrag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Bochum, den 23.01.2020 

;,. V Ll . ~·._J~ ~<L<----
unterschrift Unterschri ft Unte rschrift 
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